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Chronique générale

Politique étrangère

Relations avec des organisations internationales

Im Mai 2022 verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zur Ratifizierung des
Übereinkommens Nr. 190 der internationalen Arbeitsorganisation sowie einen Bericht
über die Erklärung zum hundertjährigen Bestehen der ILO für die Zukunft der Arbeit.
Das besagte Übereinkommen aus dem Jahr 2019 enthalte die erste international
vereinbarte Definition von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt, erklärte der
Bundesrat. Es verpflichte alle ILO-Mitgliedstaaten, das Recht auf eine Arbeitswelt ohne
Gewalt und Belästigung zu achten, zu fördern und zu verwirklichen. Ausserdem umfasse
es eine Reihe von Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels, darunter Prävention und ein
gesetzliches Verbot von Gewalt und Belästigung in der Arbeitswelt; Abhilfemassnahmen
für Opfer von Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz und gegebenenfalls Sanktionen. 
Der Bundesrat erklärte im Rahmen der Botschaft, dass die Schweiz das Übereinkommen
ratifizieren könne, da dieses nicht dem derzeitigen Schweizer Recht entgegenstehe und
man es sowieso bereits erfülle. Die ebenfalls 2019 veröffentlichte Jahrhunderterklärung
der ILO müsse zwar nicht dem Parlament vorgelegt werden, jedoch habe man das schon
bei früheren Erklärungen so gehandhabt, um die beiden Räte über die Tätigkeiten der
ILO zu informieren. Die Erklärung, mit der sich die Staaten zu mehr Investitionen in das
Humankapital, die Institutionen der Arbeitswelt und in menschenwürdige und
nachhaltige Arbeit bekennen, ziehe ebenfalls keine neuen Verpflichtungen für die
Schweiz nach sich. Sowohl der Bericht als auch die Ratifikation der Botschaft würden
von den Sozialpartnern unterstützt. 

Der Ständerat befasste sich in der Herbstsession 2022 mit dem Übereinkommen, wobei
eine Minderheit der RK-SR nicht auf das Geschäft eintreten wollte.
Minderheitssprecher Philippe Bauer (fdp, NE) und sein Ratskollege Beat Rieder (mitte,
VS) ärgerten sich darüber, dass der Bundesrat das Übereinkommen nicht in eine breite
Vernehmlassung gegeben habe. Philippe Bauer befürchtete, dass die Ratifikation des
Abkommens den zukünftigen Handlungsspielraum der Schweiz im Arbeitsrecht
einschränken könnte. Beat Rieder bemängelte zudem, dass das Übereinkommen von
«unbestimmten Gesetzesbegriffen» wimmle, weshalb auch er sich für eine ausführliche
Vernehmlassung einsetzte. 
Kommissionssprecher Sommaruga (sp, GE) wies seine Kommissionskollegen darauf hin,
dass sie eigentlich eine Rückweisung an den Bundesrat anstelle von Nichteintreten
fordern sollten, und plädierte dafür, den Entscheid über die Rückweisung dem
Nationalrat zu überlassen. Er argumentierte, dass man einen Vertrag ratifizieren sollte,
wenn der Schweizer Rechtsrahmen dessen Anforderungen bereits erfülle, denn damit
verdeutliche die Schweiz ihre Position auf multilateraler Ebene und leiste einen Beitrag
zur Errichtung eines staatenübergreifenden Schutzniveaus. Bundesrat Parmelin
versuchte, die Bedenken der Minderheit zu zerstreuen, und versicherte, dass das
Fehlen einer Konsultation bei Übereinkommen der ILO gang und gäbe sei, da die
Sozialpartner jeweils bei der Erarbeitung des Übereinkommens mitwirkten. Der
Bundesrat warnte, dass eine Nichtratifizierung dem Image und der Glaubwürdigkeit der
Schweiz schaden würde. Die kleine Kammer nahm anschliessend zwar Kenntnis vom
Bericht der ILO, trat aber mit 24 zu 20 Stimmen nicht auf die Vorlage ein. Die
ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der FDP-, SVP- und einem Grossteil
der Mitte-Fraktion. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.09.2022
AMANDO AMMANN

Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2022 nicht auf das Geschäft eingetreten
war, kamen das Übereinkommen Nr. 190 der internationalen Arbeitsorganisation und
ein Bericht zur Jahrhunderterklärung in der darauffolgenden Wintersession in den
Nationalrat. Wie bereits in der kleinen Kammer forderte eine Minderheit der
vorberatenden RK-NR, angeführt von Pirmin Schwander (svp, SZ), nicht auf das
Geschäft einzutreten. Die Minderheit störte sich wie bereits jene im Ständerat an der
fehlenden Vernehmlassung, da sie aufgrund der unklaren Rechtsbegriffe durchaus
Änderungen der Gesetzesgebungen befürchtete. Kommissionssprecherin Judith
Bellaiche (glp, ZH) wies in Bezug auf die Bedenken des Ständerats darauf hin, dass das
Übereinkommen in gewissen Bereichen so offen formuliert sei, dass die Schweiz
ausreichend Handlungsspielraum bei der Umsetzung besitze. Eine ordentliche
Vernehmlassung sei in diesem Fall zudem nicht notwendig, da die Sozialpartner an der
Erarbeitung des Übereinkommens beteiligt gewesen seien und die Vernehmlassung

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.2022
AMANDO AMMANN
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demnach keine neuen Erkenntnisse mit sich brächte. Sie beschwichtigte die
Kommissionsminderheit, dass das Übereinkommen inhaltlich weitgehend mit dem
schweizerischen Rechtsverständnis übereinstimme, auch wenn gewisse kritisierte
Begrifflichkeiten «nicht in jedem Punkt identisch sind». Die Fraktionssprecher und
-sprecherinnen der SP, Mitte, Grünen, FDP und GLP sprachen sich allesamt für eine
Zustimmung zum Bundesbeschluss aus. Mit 121 zu 48 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) trat
die grosse Kammer auf das Geschäft ein. Im Anschluss stimmte der Nationalrat mit 124
zu 49 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) dem Bundesbeschluss zur Genehmigung des
Übereinkommens zu und schuf damit eine Differenz zum Ständerat. 2

Das «Übereinkommen Nr. 190 der internationalen Arbeitsorganisation und der Bericht
über die Erklärung zu ihrem hundertjährigen Bestehen» standen in der Herbstsession
2023 im Ständerat zum zweiten Mal zur Debatte. Hierzu lagen ein Antrag der
Kommissionsmehrheit auf erneutes Nichteintreten, ein Minderheitsantrag Z'graggen
(mitte, UR) auf Eintreten sowie ein Antrag Würth (mitte, SG) auf Rückweisung an den
Bundesrat vor.
Kommissionssprecher Hefti (fdp, GL) erklärte, dass die vorberatende RK-SR im August
2023 nach intensiver Beratung mit 6 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung wiederum
Ablehnung des Entwurfes beantragt hatte. Anschliessend erörterte Heidi Z'graggen den
Minderheitsantrag auf Eintreten: Die Schweiz stimme mit der Ratifikation dieses
Übereinkommens dem Ziel zu, dass alle Menschen ohne Gewalt und Belästigung
arbeiten können. Das vorliegende Übereinkommen sehe folglich ein Prinzip vor, das in
der Schweiz seit langem stark verankert sei. Entsprechend stehe die Schweizer
Rechtsprechung bereits im Einklang mit dem Übereinkommen. Danach begründete
Benedikt Würth seinen Rückweisungsantrag, in dem er verlangte, dass der Bundesrat
zuerst in einem Zusatzbericht aufzeigt, welche Bestimmungen des ILO-
Übereinkommens direkt und welche indirekt anwendbar seien. Danach solle der
Bundesrat eine ordentliche Vernehmlassung durchführen. Gemäss Würth könne das
Parlament erst nach diesem Prozess die rechtliche und praktische Bedeutung dieser
Konvention adäquat beurteilen.
Arbeitsminister Parmelin bat den Rat eindringlich darum, auf die Vorlage einzutreten.
Er insistierte, dass die Konvention der ILO nicht direkt anwendbar sei; das nationale
Recht gehe vor. Ohnehin sei das geltende Schweizer Recht kompatibel mit dem
Übereinkommen, es sei folglich keine Änderung der Schweizer Rechtsvorschriften von
Nöten. Eine Nicht-Ratifizierung schade hingegen dem internationalen Ansehen und der
Glaubwürdigkeit der Schweiz. Anschliessend stimmten 27 Mitglieder des Ständerates für
Eintreten, 13 votierten dagegen, 3 enthielten sich der Stimme. Danach wurde der Antrag
Würth auf Rückweisung an den Bundesrat mit 34 zu 6 Stimmen bei wiederum 3
Enthaltungen angenommen. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.09.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Wintersession 2023 folgte der Nationalrat dem Ständerat und der vorberatenden
RK-NR und entschied, das «Übereinkommen Nr. 190 der internationalen
Arbeitsorganisation zur Beseitigung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz»
vorerst nicht zu ratifizieren, sondern die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen. Die
Kommissionssprechenden Tamara Funiciello (sp, BE) und Nicolas Walder (gp, GE)
berichteten, dass die Kommissionsmehrheit die Ansicht vertrat, dass die vom Ständerat
geforderten zusätzlichen Abklärungen zur Anwendbarkeit der Bestimmungen des ILO-
Übereinkommens durchgeführt werden sollen; nicht zuletzt um ein Scheitern der
ganzen Vorlage zu verhindern. Nach dem Votum von Wirtschaftsminister Parmelin,
welcher unterstrich, dass der Bundesrat die Ratifizierung des Abkommens befürworte,
aber auch bereit sei, die gewünschten Arbeiten durchzuführen, wurde der
Rückweisungsantrag an den Bundesrat stillschweigend angenommen. 4

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 12.12.2023
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) AB SR, 2022, S. 763ff.; BBl, 2022 1379; BBl, 2022 1381
2) AB NR, 2022, S. 2275
3) AB SR, 2023, S. 885 ff.
4) AB NR, 2023, S. 2337 ff.
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